
Vorblatt 
Problem: 
Schiffszulassung: Die Richtlinie 2006/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De-
zember 2006 über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe und zur Aufhebung der Richtlinie 
82/714/EG des Rates ist bis zum 30.12.2008 in nationales Recht umzusetzen. Durch das Konzept der 
freien Behördenwahl für die Erteilung von Gemeinschaftszeugnissen sind Anpassungen im 6. Teil – 
Schiffszulassung des Schifffahrtsgesetzes erforderlich. Weiters sind die gesetzlichen Grundlagen für die 
so genannte „Uferstaatskontrolle“, die erstmals die umfassende inhaltliche Überprüfung der Überein-
stimmung von ausländischen Binnenschiffen mit Gemeinschaftszeugnis mit den technischen Anforderun-
gen der Richtlinie 2006/87/EG ermöglicht, zu schaffen. 
Schifffahrtsanlagen: Betreiber von Landungsanlagen für den Fahrgastverkehr auf Wasserstraßen unterlie-
gen zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs besonderen Anforderungen, sofern sie durch die öffent-
liche Hand dominiert sind. In der Praxis zeigt sich, dass diese Anlagenbetreiber potentiellen Ländennut-
zern des öfteren keinen zufrieden stellenden Zugang zu diesen – grundsätzlich öffentlich zugänglichen – 
Anlagen bieten, vor allem bei der Vergabe der Anlegezeiten und -zeiträume, verursacht etwa durch Inter-
essenskonflikte, wenn Mitgesellschafter des Anlagenbetreibers selbst Schifffahrtsunternehmer sind. Un-
besehen des zivilen Rechtswegs soll die Schaffung des Zugangs zu einem behördlichen Verfahren eine 
rasche neutrale Beurteilung und Entscheidung in Streitfällen ermöglichen. 
Ziel: 
Schiffszulassung: Durch die Novellierung des Schifffahrtsgesetzes sollen die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Umsetzung der Richtlinie 2006/87/EG in Form einer Neufassung der Schiffstechnikverord-
nung geschaffen werden. 
Schifffahrtsanlagen: Gewährleistung eines unabhängigen, unparteiischen, diskriminierungsfreien und 
transparenten Marktzugangs von Fahrgastschifffahrt betreibenden Unternehmen zu öffentlichen Schiff-
fahrtsanlegestellen. 
Inhalt /Problemlösung: 
Schiffszulassung: Von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellte Gemeinschaftszeugnisse 
werden Zulassungsurkunden, die von einer österreichischen Behörde ausgestellt wurden, gleichgestellt. 
Die Verlängerung der Gültigkeit oder die Änderung von Gemeinschaftszeugnissen, die von einer österrei-
chischen Behörde ausgestellt wurden, durch eine zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union wird erlaubt, gleichzeitig wird die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass Gemein-
schaftszeugnisse, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt wurden, von 
österreichischen Behörden geändert werden können bzw. deren Geltungsdauer verlängert werden kann. 
Aufgrund der Harmonisierung der technischen Vorschriften für Binnenschiffe in den Regelwerken der 
Europäischen Union und der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt sowie der darauf basierenden 
gegenseitigen Anerkennung der gemäß den jeweiligen technischen Vorschriften ausgestellten Zulas-
sungsurkunden besteht keine rechtliche Notwendigkeit mehr, dass Fahrzeuge mit mehreren Zulassungs-
urkunden ausgestattet sind. Dementsprechend sollen für Fahrzeuge, die bereits über eine in- oder auslän-
dische Zulassungsurkunde verfügen, die zur Fahrt auf österreichischen Gewässern berechtigt, keine zu-
sätzlichen österreichischen Zulassungsurkunden mehr ausgestellt werden. Für Fahrzeuge, die trotzdem 
über mehrere verschiedene Zulassungsdokumente verfügen, wird eine klare Gültigkeitshierarchie dieser 
Dokumente festgelegt. 
Eine auf Österreich beschränkte Form der freien Behördenwahl wird auch für Sportfahrzeuge eingeführt, 
indem die bereits bisher bestehende Möglichkeit, dass die Fahrtauglichkeitsüberprüfung über Antrag des 
Verfügungsberechtigten durch eine andere als die ausstellende Behörde erfolgen kann (z.B. ständiger 
Liegeplatz des Fahrzeugs nicht im selben Bundesland wie der Wohnsitz des Verfügungsberechtigten) 
dahingehend erweitert wird, dass die Behörde, die die Überprüfung durchführt, auch zur Verlängerung 
der Gültigkeit der Zulassungsurkunde ermächtigt wird. 
Die Anerkennung von Klassifikationsgesellschaften für die Durchführung der Fahrtauglichkeitsüberprü-
fung erfolgt nicht mehr durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, sondern 
durch Verweis auf die (europaweite) Anerkennung im Rahmen der Richtlinie 2006/87/EG. 
Für Fahrzeuge, die über ein Gemeinschaftszeugnis oder ein Rheinschiffsattest verfügen, wird die Mög-
lichkeit der „Uferstaatskontrolle“ eingeführt. Dies bedeutet, dass von der Schifffahrtsaufsicht nicht mehr 
nur das Vorhandensein gültiger Zulassungsdokumente geprüft werden kann, sondern über den bisher auf 
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den Fall „Gefahr in Verzug“ beschränkten Handlungsspielraum hinaus die technische Übereinstimmung 
von Fahrzeugen mit den Angaben der Zulassungsurkunde geprüft werden kann. 
Für die Festlegung der Mindestbesatzung wird klargestellt, dass bei der Ausstellung von österreichischen 
Zulassungsurkunden unabhängig von Sitz oder Wohnsitz des Verfügungsberechtigten ausschließlich 
österreichisches Recht zur Anwendung gelangt. Für ausländische Fahrzeuge wird klargestellt, dass – 
sofern in deren Zulassungsurkunde eine Mindestbesatzung eingetragen ist – die eingetragene Besatzung 
anzuwenden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die erforderliche Zahl und Befähigung der Besatzung 
nach österreichischem Recht zu beurteilen. 
Für Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes wird für Zwecke der raschen Aufklärung von Eigen-
tumsdelikten das Recht zur Einsichtnahme in die bei den Ämtern der Landesregierungen geführten Ver-
zeichnisse der Zulassungen für Sportfahrzeuge aufgenommen. 
Die Zuständigkeitsbestimmungen werden an den Geltungsbereich der Richtlinie 2006/87/EG angepasst. 
Schifffahrtsanlagen: Einführung eines an Umfang und Eigenheiten der Fahrgastschifffahrt auf Wasser-
straßen angepassten behördlichen Verfahrens zur raschen Durchsetzung eines gleichberechtigten Zugangs 
von Schifffahrtsunternehmen zu Fahrgastanlagen, deren Betreiber im mehrheitlichen Eigentum von Ge-
bietskörperschaften stehen. 
Alternativen: 
Keine. 
Auswirkungen des Regelungsvorhabens: 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine finanziellen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt, auf die Planstellen des Bundes oder auf andere 
Gebietskörperschaften. 
Wirtschaftspolitische Auswirkungen: 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Schiffszulassung: Es ist insgesamt von einer positiven Wirkung auszugehen, weil durch die Anerkennung 
des Gemeinschaftszeugnisses auf dem Rhein die Notwendigkeit von doppelten Verwaltungsverfahren 
(bisher mindestens zwei Zulassungsurkunden für zwei Rechtsregime) wegfällt. Darüber hinaus eröffnet 
die freie Behördenwahl insbesondere im Fall von Änderungen oder bei der Verlängerung der Gültigkeit 
der Zulassung im Hinblick auf die Durchführung der Fahrtauglichkeitsüberprüfung wesentlich flexiblere 
Möglichkeiten für den Einsatz von Fahrzeugen als die bisherige Bindung an eine einzige Zulassungsbe-
hörde. 
Schifffahrtsanlagen: Die Regelung hat als reine Schlichtungsmaßnahme keine Auswirkung auf die Be-
schäftigungslage. Positive Auswirkungen – unter Beachtung der Kapazitätsgrenzen der Anlagen – wären 
mittelfristig denkbar, wenn transparentere Möglichkeiten für einen Marktzugang zusätzliches Interesse 
bei bislang auf österreichischen Wasserstraßen weniger präsenten Schifffahrtsunternehmen weckt. 
Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen: 
Schiffszulassung: Keine, europaweite Harmonisierung der Vorschriften. 
Schifffahrtsanlagen: Es werden keine wesentlichen Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unter-
nehmen verursacht. Im Übrigen sind ausschließlich Unternehmen betroffen, an denen Gebietskörper-
schaften zu mindestens 50% finanziell beteiligt sind (§ 14a Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, 
in Verbindung mit der Ausnahme gemäß § 4 Z 2 lit. b Standardkostenmodell-Richtlinien, BGBl. II 
Nr. 233/2007). 
Auswirkungen in umweltpolitischer, konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht: 
Schiffszulassung: Keine. 
Schifffahrtsanlagen: Eine nicht auszuschließende, vermehrte Nutzung des ökologisch wie ökonomisch 
unbestritten günstigen Verkehrsträgers Wasserstraße und des in deren Umfeld dargebotenen natürlichen 
Lebensraums zu Freizeit- und Erholungszwecken könnte positive Effekte bewirken. 
Auswirkungen auf das Abgabenaufkommen 
Es sind im Vergleich zur bisherigen Rechtslage keine zusätzlichen Auswirkungen auf das Abgabenauf-
kommen zu erwarten. 
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Geschlechtsspezifische Auswirkungen: 
Die Änderungen im vorliegenden Entwurf lassen eine sinnvolle Zuordnung zu Frauen und Männern nicht 
zu. 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Schiffszulassung: Die vorgesehenen Regelungen dienen in erster Linie der Umsetzung der Richtlinie 
2006/87/EG und stehen daher in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union. 
Schifffahrtsanlagen: Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts 
der Europäischen Union. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Keine. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfs: 
Schiffszulassung: Von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellte Gemeinschaftszeugnisse 
werden Zulassungsurkunden, die von einer österreichischen Behörde ausgestellt wurden, gleichgestellt. 
Die Verlängerung der Gültigkeit oder die Änderung von Gemeinschaftszeugnissen, die von einer österrei-
chischen Behörde ausgestellt wurden, durch eine zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union wird erlaubt, gleichzeitig wird die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass Gemein-
schaftszeugnisse, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt wurden, von 
österreichischen Behörden geändert werden können bzw. deren Geltungsdauer verlängert werden kann. 
Aufgrund der Harmonisierung der technischen Vorschriften für Binnenschiffe in den Regelwerken der 
Europäischen Union und der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt sowie der darauf basierenden 
gegenseitigen Anerkennung der gemäß den jeweiligen technischen Vorschriften ausgestellten Zulas-
sungsurkunden besteht keine rechtliche Notwendigkeit mehr, dass Fahrzeuge mit mehreren Zulassungs-
urkunden ausgestattet sind. Dementsprechend sollen für Fahrzeuge, die bereits über eine in- oder auslän-
dische Zulassungsurkunde verfügen, die zur Fahrt auf österreichischen Gewässern berechtigt, keine zu-
sätzlichen österreichischen Zulassungsurkunden mehr ausgestellt werden. Für Fahrzeuge, die trotzdem 
über mehrere verschiedene Zulassungsdokumente verfügen, wird eine klare Gültigkeitshierarchie dieser 
Dokumente festgelegt. 
Eine auf Österreich beschränkte Form der freien Behördenwahl wird auch für Sportfahrzeuge eingeführt, 
indem die bereits bisher bestehende Möglichkeit, dass die Fahrtauglichkeitsüberprüfung über Antrag des 
Verfügungsberechtigten durch eine andere als die ausstellende Behörde erfolgen kann (z.B. ständiger 
Liegeplatz des Fahrzeugs nicht im selben Bundesland wie der Wohnsitz des Verfügungsberechtigten) 
dahingehend erweitert wird, dass die Behörde, die die Überprüfung durchführt, auch zur Verlängerung 
der Gültigkeit der Zulassungsurkunde ermächtigt wird. 
Die Anerkennung von Klassifikationsgesellschaften für die Durchführung der Fahrtauglichkeitsüberprü-
fung erfolgt nicht mehr durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, sondern 
durch Verweis auf die (europaweite) Anerkennung im Rahmen der Richtlinie 2006/87/EG. 
Für Fahrzeuge, die über ein Gemeinschaftszeugnis oder ein Rheinschiffsattest verfügen, wird die Mög-
lichkeit der „Uferstaatskontrolle“ eingeführt. Dies bedeutet, dass von der Schifffahrtsaufsicht nicht mehr 
nur das Vorhandensein gültiger Zulassungsdokumente geprüft werden kann, sondern über den bisher auf 
den Fall „Gefahr in Verzug“ beschränkten Handlungsspielraum hinaus die technische Übereinstimmung 
von Fahrzeugen mit den Angaben der Zulassungsurkunde geprüft werden kann. 
Für die Festlegung der Mindestbesatzung wird klargestellt, dass bei der Ausstellung von österreichischen 
Zulassungsurkunden unabhängig von Sitz oder Wohnsitz des Verfügungsberechtigten ausschließlich 
österreichisches Recht zur Anwendung gelangt. Für ausländische Fahrzeuge wird klargestellt, dass – 
sofern in deren Zulassungsurkunde eine Mindestbesatzung eingetragen ist – die eingetragene Besatzung 
anzuwenden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die erforderliche Zahl und Befähigung der Besatzung 
nach österreichischem Recht zu beurteilen. 
Für Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes wird für Zwecke der raschen Aufklärung von Eigen-
tumsdelikten das Recht zur Einsichtnahme in die bei den Ämtern der Landesregierungen geführten Ver-
zeichnisse der Zulassungen für Sportfahrzeuge aufgenommen. 
Die Zuständigkeitsbestimmungen werden an den Geltungsbereich der Richtlinie 2006/87/EG angepasst. 
Schifffahrtsanlagen: In den letzten Jahren hat die Fahrgastschifffahrt als Erholungs- und Freizeitangebot 
vor allem auf der Donau einen beträchtlichen Aufschwung erfahren. In touristisch interessanten Berei-
chen kann dies zu Engpässen bei den zur Verfügung stehenden Anlegestellen führen. Durch öffentliche 
Rechtsträger dominierte Betreiber von Landungsanlagen für den Fahrgastverkehr auf Wasserstraßen un-
terliegen besonderen Anforderungen an die Einhaltung der Wettbewerbsfairness. In der Praxis zeigt sich, 
dass diese Anlagenbetreiber potentiellen Ländennutzern des öfteren keinen zufrieden stellenden Zugang 
zu diesen – grundsätzlich öffentlich zugänglichen – Anlagen bieten, vor allem bei der Vergabe der Anle-
gezeiten und -zeiträume, etwa verursacht durch Interessenskonflikte, wenn Mitgesellschafter dieser Anla-
genbetreiber selbst Schifffahrtsunternehmer sind. Unbesehen des zivilen Rechtswegs soll die Schaffung 
des Zugangs zu einem behördlichen Verfahren eine rasche neutrale Beurteilung und Entscheidung in 
Streitfällen ermöglichen. 
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Nach der Entstaatlichung der Donauschifffahrt ist der Verteilungsprozess betreffend die vor der Privati-
sierung bereits vorhanden gewesenen infrastrukturellen Einrichtungen sehr weit fortgeschritten. Normati-
ve Eingriffe sind nur unter Wahrung dieser schon erlangten privaten Rechte möglich. Deshalb können 
mehrheitlich private Anlagenbetreiber, die in der Regel selbst Schifffahrtsunternehmer sind und das In-
vestitionsrisiko für ihre Betriebsmittel, zu denen Landungsanlagen gehören, ungeteilt zu tragen haben, 
nicht mit eingebunden werden. Im Übrigen bestehen für diese Fälle bereits rechtliche Möglichkeiten von 
der zwingenden Einräumung von Mitbenützungsrechten bis zur Enteignung. 
Nicht notwendig erscheint, die zeitlich und örtlich gewünschte Mehrfachnutzung von Fahrgastanlagen 
ähnlich umfangreich wie jene der Infrastruktur anderer Verkehrsträger, etwa der Schiene (Zugang zur 
Schieneninfrastruktur der Haupt- und Nebenbahnen, § 56 ff Eisenbahngesetz 1957 – EisbG, BGBl. Nr. 
60/1957), zu reglementieren. Das Konfliktpotential auf der Wasserstraße ist gering, Fahrgastschiffe sind 
kein aus verkehrstechnischer Sicht unverzichtbares Transportmittel. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine finanziellen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt, auf die Planstellen des Bundes oder auf andere 
Gebietskörperschaften. 
Kompetenzgrundlage: 
Kompetenzrechtlich stützt sich ein im Entwurf vorliegendes Bundesgesetz auf Artikel 10 Abs. 1 Z 9 B-
VG (Verkehrswesen bezüglich der Schifffahrt, soweit diese nicht unter Artikel 11 fällt). 

II. Besonderer Teil 
Zu Z 1 und 2 
Für die Kurzbezeichnung und den die Norm prägenden Begriff „Schifffahrt“ wird durchgängig die neue 
Rechtschreibung übernommen. 
Zu Z 4 (§ 1. Geltungsbereich) 
In Abs. 4 wird durch die Aufnahme der §§ 107 sowie 109 Abs. 7 in die Ausnahmeregelungen für den 
Bodensee und den Alten Rhein die Möglichkeit eröffnet, die technischen Vorschriften der Richtlinie 
2006/87/EG auch für den Bodensee anzuwenden. 
Zu Z 5 und 6 (§ 2. Begriffsbestimmungen) 
Die Begriffsbestimmung für „Sportfahrzeug“ wird an die entsprechende Begriffsbestimmung der Richtli-
nie 2006/87/EG angepasst. Die Begriffsbestimmungen gemäß Z 42 bis 44 werden zur Vereinfachung der 
Verweise im übrigen Text des Schifffahrtsgesetzes aufgenommen. 
Zu Z 7 (§  12. Transport gefährlicher Güter) 
Mit 1. März 2009 kommen die Anlagen zum Übereinkommen über die Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN), BGBl. III Nr. 67/2008 in der jeweils geltenden Fassung, zur 
Anwendung. Die Verordnungsermächtigung ist daher auf jene Bereiche einzuschränken, die nicht dem 
Übereinkommen unterliegen. 
Zu Z 8 (§ 65a – 65b. Zusätzliche Bestimmungen für Fahrgastanlagen, die mehrheitlich von öffentli-
chen Rechtsträgern verwaltet werden) 
Die Vergabe von Anlegezeiten und –zeiträumen soll grundsätzlich durch den Anlagenbetreiber erfolgen, 
der an einer optimalen Nutzung der Anlagen interessiert sein muss. Probleme wird es vor allem dann 
geben, wenn Teilhaber selbst Schifffahrt betreiben und versucht sind, potentielle Konkurrenten von der 
Bereitstellung eines vergleichbaren Angebots, das die Benützung der selben Anlagen beinhaltet, fernzu-
halten. Dies soll das vorgesehene mehrstufige Verfahren verhindern. 
Es soll eine verbindliche behördliche Entscheidung eingefordert werden können. Wesentlich ist, dass eine 
die Interessen ausgleichende Einigung dem Saisongeschäft Fahrgastschifffahrt entsprechend rasch her-
beigeführt wird. 
Zu Z 9 (§  68. Hafenentgelte für öffentliche Häfen) 
Die Änderung in Abs. 7 ist aufgrund der Anpassung der Begriffsbestimmung für „Sportfahrzeug“ an die 
Richtlinie 2006/87/EG erforderlich, um die bisherige Bestimmung inhaltlich unverändert beizubehalten. 
Zu Z 10 (§ 71. Behörden und ihre Zuständigkeit) 
Der gemäß Artikel 26 Z 5 Verwaltungsreformgesetz 2001, BGBl. I Nr. 65/2002, abhanden gekommene 
Verweis wird hergestellt. 
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Zu Z 11 (§  72. Strafbestimmungen) 
Die Bestimmung wird an § 57 Abs. 2 und 3 SchFG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
78/2008 angepasst. 
Zu Z 12 (§ 100. Zulassungspflicht) 
Gemeinschaftszeugnisse, die von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union ausgestellt wurden, werden Zulassungsurkunden, die von einer österreichischen Behörde 
ausgestellt wurden, gleichgestellt. 
Zu Z 13 bis 16 (§ 101. Ausnahme) 
Die in Abs. 1 Z 1 formulierte Ausnahme für Fahrzeuge der gewerbsmäßigen Schifffahrt wird für alle im 
Ausland zugelassenen Fahrzeuge verallgemeinert. 
Die in Abs. 1 Z 2 vorgesehene Einschränkung auf drei Monate im Kalenderjahr wird in Abs. 3 verscho-
ben und präzisiert. 
In Abs. 2 entfallen aufgrund der Gleichstellung von Gemeinschaftszeugnissen mit österreichischen Zulas-
sungsurkunden die Verweise auf die entsprechenden EU-Richtlinien. Gemäß RL 2006/87/EG wird die 
Anerkennung von Rheinschiffsattesten explizit erwähnt. 
Hinsichtlich der Gefahrgut-Zulassungszeugnisse werden ausländische Zeugnisse gemäß dem Überein-
kommen über die Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) und der bereits 
beschlossenen, aber noch nicht im Amtsblatt veröffentlichten Richtlinie über die Beförderung gefährli-
cher Güter im Binnenland anerkannt. Bestehende Gefahrgut-Zulassungszeugnisse fallen unter die Über-
gangsbestimmungen dieser Regelungen. 
In Abs. 3 wird die Ausnahme von der Zulassungspflicht für Sportfahrzeuge auf solche Fahrzeuge einge-
schränkt, deren Verfügungsberechtigter den Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland hat, um die in letzter Zeit 
zunehmende Umgehung der Verpflichtung zu wiederkehrenden Überprüfungen durch die Erwirkung 
einer ausländischen Zulassung, die bei Sportfahrzeugen wiederkehrende Überprüfungen oftmals nicht 
vorsieht, zu unterbinden. Die aus Abs. 1 Z 2 übernommene Beschränkung der Ausnahme auf drei Monate 
im Kalenderjahr wird dahingehend präzisiert, dass sie nur für Fahrzeuge ohne CE-Kennzeichnung zur 
Anwendung kommt. 
Zu Z 17 und 18 (§ 102. Zulassung) 
Die bisher in Abs. 7 vorgesehene Bindung der Erteilung einer österreichischen Zulassung an die Eintra-
gung im österreichischen Binnenschiffsregister entspricht nicht den Vorgaben der Richtlinie 2006/87/EG. 
Für die erstmalige Zulassung bzw. die erstmalige Erteilung eines Gemeinschaftszeugnisses (bei Fahrzeu-
gen, die bereits über eine Zulassung verfügen) wird aus Gründen der Verwaltungsökonomie jedoch ein 
voll handlungsfähiger Vertreter des Verfügungsberechtigten mit Sitz in Österreich gefordert. 
Abs. 8 sieht vor, dass eine österreichische Zulassungsurkunde nur mehr dann ausgestellt werden kann, 
wenn für das Fahrzeug nicht bereits eine andere Zulassungsurkunde vorliegt, die zur Fahrt auf österreichi-
schen Gewässern berechtigt. Dies entspricht dem Ziel, dass für ein Fahrzeug nur eine gültige Zulassungs-
urkunde vorhanden sein soll, um Unklarheiten und Widersprüche bei allfälligen Auflagen oder Bedin-
gungen, unter denen die Zulassungsurkunde erteilt wird, zu vermeiden, und dient darüber hinaus der 
Verwaltungsvereinfachung. 
Da gemäß Richtlinie 2006/87/EG der Eigner oder ein Bevollmächtigter des Eigners im Gemeinschafts-
zeugnis eingetragen sein kann und die Möglichkeit besteht, dass weder der eine noch der andere dem im 
österreichischen Schifffahrtsrecht normierten „Verfügungsberechtigten“ entspricht, ist bei der Verlänge-
rung der Gültigkeit oder bei der Änderung von Gemeinschaftszeugnissen, die von der zuständigen Behör-
de eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union ausgestellt wurden, aus Gründen der Rechtssi-
cherheit gegebenenfalls die Antragsberechtigung nachzuweisen. 
Zu Z 19 bis 21 (§ 103. Zulassungsurkunde) 
Die Änderung in Abs. 4 ist aufgrund der Anpassung der Begriffsbestimmung für „Sportfahrzeug“ an die 
Richtlinie 2006/87/EG erforderlich, um die bisherige Bestimmung inhaltlich unverändert beizubehalten. 
In Abs. 6 wird die Möglichkeit für Erleichterungen hinsichtlich des Mitführens der Zulassungsurkunde 
auf Fahrzeuge der Feuerwehren ausgedehnt. 
Abs. 7 stellt die Gültigkeitshierarchie der Zulassungsurkunden klar, wenn für ein Fahrzeug mehrere ver-
schiedene gültige Zulassungsurkunden vorliegen. 
Mit 1. März 2009 kommen die Anlagen zum Übereinkommen über die Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN), BGBl. III Nr. 67/2008 in der jeweils geltenden Fassung, zur 
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Anwendung. Die Verordnungsermächtigung ist daher auf jene Bereiche einzuschränken, die nicht dem 
Übereinkommen unterliegen. 
Zu Z 22 (§ 105. Änderungen) 
In Abs. 1 wird der nicht mehr gebräuchliche Begriff „Hauptwohnsitz“ durch den Begriff „Wohnsitz“ 
ersetzt. 
Die Abs. 2 bis 4 normieren die in der Richtlinie 2006/87/EG vorgesehene Möglichkeit der Verlängerung 
der Geltungsdauer bzw. der Änderung eines von einer österreichischen Behörde ausgestellten Gemein-
schaftszeugnisses durch eine zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
und umgekehrt. 
Die Abs. 5 und 6 schaffen die Möglichkeit, bei der Zulassung von Sportfahrzeugen für die Verlängerung 
der Geltungsdauer oder die Eintragung von Änderungen an Stelle der für den Sitz bzw. Wohnsitz des 
Verfügungsberechtigten örtlich zuständige Behörde auch die für den ständigen Liegeplatz des Fahrzeuges 
örtlich zuständige Behörde zu wählen. 
Zu Z 23 bis 25 (§ 106. Erlöschen und Widerruf der Zulassung) 
Das in Abs. 1 Z 6 normierte Erlöschen der Zulassung bei Eintragung in ein ausländisches Schiffsregister 
wird in Übereinstimmung mit § 102 Abs. 8 auf das Erlöschen bei Erteilung eines Gemeinschaftszeugnis-
ses oder einer anderen Zulassung, die zur Fahrt auf österreichischen Gewässern berechtigt, geändert. 
Abs. 2 Z 4 entfällt, da ohnehin eine Verpflichtung zur Meldung der Änderung des Sitzes bzw. Wohnsitzes 
besteht (§ 105 Abs. 1) und im Hinblick auf die von der Richtlinie 2006/87/EG normierten und bezüglich 
Sportbootzulassung auch innerösterreichisch vorgesehenen erweiterten Möglichkeiten zur Wahl der Be-
hörde durch den Verfügungsberechtigten mit einer Verpflichtung zum Widerruf einer Zulassung bei Än-
derung des Sitzes bzw. Wohnsitzes des Verfügungsberechtigten nur unnötiger Verwaltungsaufwand aus-
gelöst würde. 
In Abs. 3 entfällt für den Fall des Erlöschens durch Zeitablauf die Verpflichtung zur Rückstellung der 
Zulassung, weil im Gegensatz zu den anderen in Abs. 1 definierten Fällen das Erlöschen der Gültigkeit 
aus der Zulassung selbst klar erkennbar ist. Durch den Wegfall der Verpflichtung zur Rückstellung ent-
fällt für die ausstellenden Behörden auch die Notwendigkeit der Urgenz für den Fall, dass dieser Ver-
pflichtung nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist nachgekommen wird. Dies trägt zur Verwaltungsver-
einfachung bei. 
Zu Z 26 (§ 108. Überprüfung) 
In Abs. 2 wird die Anerkennung von Klassifikationsgesellschaften durch den Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie durch eine Anerkennung gemäß Richtlinie 2006/87/EG ersetzt. Außer-
dem wird die verpflichtende Heranziehung von Klassifikationsgesellschaften oder Ingenieurkonsulenten 
für Maschinenbau (Schiffstechnik) auf Fahrgastschiffe auf Gewässern, die nicht Wasserstraßen sind, 
erweitert. 
Die Erteilung von Gefahrgut-Zulassungszeugnissen wird künftig gemäß den Bestimmungen des Überein-
kommens über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN), 
BGBl. III Nr. 67/2008 in der geltenden Fassung, erfolgen. Im Gegensatz zur Richtlinie 2006/87/EG sieht 
dieses Übereinkommen vor, dass jede Vertragspartei Klassifikationsgesellschaften aus einer Liste von zur 
Anerkennung empfohlenen Gesellschaften auswählt. Die bisherige Verordnungsermächtigung kann ent-
fallen, da dieser Bereich durch das Übereinkommen abgedeckt wird. 
Zu Z 27 bis 31 (§ 109. Zweck und Art der Überprüfung) 
In Abs. 2 Z 2 wird der Begriff „Nachüberprüfung“ in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/87/EG 
durch den Begriff „Wiederkehrende Überprüfung“ ersetzt. 
Entsprechend der Richtlinie 2006/87/EG wird mit Abs. 2 Z 5 die Möglichkeit zu einer „Freiwilligen Ü-
berprüfung“ geschaffen. 
Mit Abs. 2a wird die Möglichkeit der jederzeitigen Überprüfung von Fahrzeugen, die über ein Gemein-
schaftszeugnis oder ein Rheinschiffsattest verfügen, im Rahmen der so genannten „Uferstaatskontrolle“ 
geschaffen. 
In Abs. 3 wird die Ermächtigung aufgenommen, für Sportfahrzeuge, die über eine CE-Kennzeichnung 
gemäß Sportboot-Richtlinie verfügen, den Umfang der Erstüberprüfung hinsichtlich nicht von der CE-
Kennzeichnung abgedeckter Bauteile, Einrichtungen oder Ausrüstungen (z.B. nachträglich eingebaute 
Flüssiggasanlagen) durch Verordnung festzulegen. 
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Abs. 10 wird dahingehend ergänzt, dass als Voraussetzung für die Erteilung einer Nachsicht von einzel-
nen Bestimmungen der technischen Vorschriften nicht nur die Erfordernisse des § 107 (Fahrtauglichkeit) 
im Allgemeinen, sondern auch eine zu den jeweiligen Vorschriften gleichwertige Sicherheit gewährleistet 
sein muss. Für Fahrzeuge mit Gemeinschaftszeugnis wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2006/87/EG bestimmt, dass Abweichungen von den technischen Vorschriften nur auf Grund einer Emp-
fehlung des Ausschusses nach Artikel 19 dieser Richtlinie zugelassen werden dürfen. 
Zu Z 32 und 33 (§ 111. Besatzung) 
In Abs. 1 entfällt die mit den Grundsätzen des freien Personenverkehrs innerhalb der Europäischen Union 
nicht vereinbare Möglichkeit, festzulegen, dass für die Führung des Fahrzeuges sowie für die Leitung des 
Maschinenbetriebes nur österreichische Staatsbürger eingesetzt werden dürfen. 
Abs. 3 dient der Klarstellung, dass bei der Erteilung einer österreichischen Zulassung unabhängig von 
Sitz oder Wohnsitz des Verfügungsberechtigten für die Festlegung der Besatzung die österreichischen 
arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen anzuwenden sind. 
Abs. 4 bestimmt, dass bei wiederkehrenden Überprüfungen, Sonderüberprüfungen oder freiwilligen Ü-
berprüfungen von Fahrzeugen, die über ein von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union ausgestelltes Gemeinschaftszeugnis verfügen, die Festlegung der Besatzung 
unterbleibt, weil davon ausgegangen wird, dass dies nach den Vorschriften des jeweiligen Mitgliedstaates 
erfolgt und im Gegensatz zu den technischen Vorschriften hier noch keine harmonisierten Vorschriften 
auf europäischer Ebene vorliegen. 
In Abs. 5 wird festgelegt, dass bei Fahrzeugen, deren Besatzung von einer ausländischen Behörde festge-
legt wurde, die Besatzung den in der Zulassungsurkunde eingetragenen Angaben entsprechen muss; so-
fern in der Zulassungsurkunde keine Besatzung festgelegt ist, sind für die Beurteilung, ob die Besatzung 
gemäß § 5 Abs. 1 des Schifffahrtsgesetzes nach Zahl und Befähigung ausreichend ist, die entsprechenden 
österreichischen Bestimmungen heranzuziehen. 
Zu Z 34 und 35 (§ 112. Verzeichnis) 
Gemäß dem Übereinkommen über die Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen 
(ADN) ist auch den Vertragsparteien dieses Übereinkommens Zugang zum Verzeichnis zu gewähren. 
Dies wird im Abs. 4 ergänzend festgelegt. 
Durch die neu aufgenommene Bestimmung des Abs. 5 soll Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
für Zwecke der Sicherheitspolizei und der Strafrechtspflege die zeitnahe Einsichtnahme in die von den 
Ämtern der Landesregierungen geführten Verzeichnisse der Zulassungsurkunden für Sportfahrzeuge 
ermöglicht werden. Vor allem im Hinblick auf Wassersportfahrzeuge hat sich gezeigt, dass es für die 
Sicherheitsexekutive unumgänglich ist, dass sie wie bei Kraftfahrzeugen rasch den rechtmäßigen Eigen-
tümer feststellen kann. Nur auf diese Weise ist es insbesondere auf Wasserstraßen möglich, Eigentumsde-
likte in diesem Bereich rasch und verlässlich aufdecken und verfolgen zu können. 
Zu Z 36 (§ 113. Behörden und ihre Zuständigkeit) 
Die Zuständigkeitsbestimmungen des Abs. 1 werden an den Geltungsbereich der Richtlinie 2006/87/EG 
angepasst. 
Entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis (Delegierung) und im Hinblick auf den engen Zusam-
menhang mit den zugehörigen Anlagen wird die Zuständigkeit für die Zulassung von nicht frei fahrenden 
Fähren dem örtlich zuständigen Landeshauptmann übertragen. 
Zu Z 37 (§ 115. Übergangsbestimmung) 
Die Übergangsbestimmung für in Zulassungsurkunden eingetragene Zulassungen für den Transport ge-
fährlicher Güter kann entfallen, da alle diesbezüglichen Eintragungen zwischenzeitlich erloschen oder 
durch Gefahrgut-Zulassungszeugnisse gemäß ADN-Verordnung ersetzt sind. 
Zu Z 38 (§ 149. Inkrafttreten) 
Die Bestimmungen, die der Umsetzung der Richtlinie 2006/87/EG dienen, sind gemäß dieser Richtlinie 
mit 30. Dezember 2008 in Kraft zu setzen. 

2/ME XXIV. GP - Ministerialentwurf - Materialien8 von 20



Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Bundesgesetzes über die Binnenschifffahrt (Schifffahrtsgesetz – SchFG) 
Bundesgesetz über die Binnenschiffahrt (Schiffahrtsgesetz – SchFG) Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (Schifffahrtsgesetz – SchFG) 

  
§ 1. (1) ... 
 (2) ... 
 (3) ... 
 (4) Der 2., 6. und 7. Teil - ausgenommen die §§ 6 Abs. 2 bis 6, 26 Abs. 3 

und 4, 37 Abs. 1 und 2, 38 Abs. 1 bis 3 und 135 - gelten nicht für den Bodensee 
und den Alten Rhein von seiner Mündung bis zur Straßenbrücke Rheineck-
Gaissau. 

§ 1. (1) ... 
 (2) ... 
 (3) ... 
 (4) Der 2., 6. und 7. Teil - ausgenommen die §§ 6 Abs. 2 bis 6, 26 Abs. 3 

und 4, 37 Abs. 1 und 2, 38 Abs. 1 bis 3, 107, 109 Abs. 7 und 135 - gelten nicht für 
den Bodensee und den Alten Rhein von seiner Mündung bis zur Straßenbrücke 
Rheineck-Gaissau. 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten als: 
1. ... 
... 
4. "Sportfahrzeug'': Kleinfahrzeug, das für Sport- oder Vergnügungszwecke 

bestimmt ist; 
... 
41. 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten als: 
1. ... 
... 
4. "Sportfahrzeug'': Fahrzeug, das für Sport- oder Erholungszwecke bestimmt 

ist, und kein Fahrgastschiff ist; 
... 
41. ... 

 42. „Richtlinie 2006/87/EG“: die Richtlinie 2006/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die technischen 
Vorschriften für Binnenschiffe und zur Aufhebung der Richtlinie 
82/714/EG des Rates, CELEX-Nr. 32006L0087, ABl. Nr. L 389 vom 30. 
Dezember 2006, S. 1-260, in der jeweils geltenden Fassung; 

 43. „Gemeinschaftszeugnis“: die von der zuständigen Behörde für ein Bin-
nenschiff erteilte Zulassungsurkunde, die die Einhaltung der Bestimmun-
gen der Richtlinie 2006/87/EG dokumentiert; 

 44. „Sportboot-Richtlinie“: die Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote, CELEX-Nr. 
31994L0025, ABl. Nr. L 164 vom 30. Juni 1994, S. 15-38, in der Fassung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Richtlinie 2003/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Juni 2003 zur Änderung der Richtlinie 94/25/EG zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sport-
boote, CELEX-Nr. 32003L0044, ABl. Nr. L 214 vom 26. August 2003, S. 
18-35. 

§ 12. (1) Der Transport gefährlicher Güter ist unter Bedachtnahme auf die 
Sicherheit der Schiffahrt und von Personen, die Reinhaltung der Gewässer und 
der Luft sowie auf von internationalen Organisationen geschaffenen Richtlinien 
durch Verordnung zu regeln. Durch diese Verordnung können insbesondere Be-
stimmungen erlassen werden über 
 (1) … 

§ 12. (1) Der Transport gefährlicher Güter ist unter Bedachtnahme auf die Si-
cherheit der Schifffahrt und von Personen, die Reinhaltung der Gewässer und der 
Luft sowie auf von internationalen Organisationen geschaffenen Richtlinien durch 
Verordnung zu regeln, soweit er nicht den Bestimmungen von internationalen Ü-
bereinkommen unterliegt. Durch diese Verordnung können insbesondere Bestim-
mungen erlassen werden über 
 (1) … 

 Zusätzliche Bestimmungen für Fahrgastanlagen, die mehrheitlich von öffentli-
chen Rechtsträgern verwaltet werden 

§ 65a. (1) Betreiber von Fahrgastanlagen, deren Stimmrecht gewährende An-
teilsrechte zu mehr als 50 vom Hundert dem Bund, einem Land, einer Gemeinde 
oder einem Gemeindeverband zustehen, haben in unparteiischer, diskriminierungs-
freier und transparenter Weise sicherzustellen, dass Personenbeförderung betrei-
bende Schifffahrtsunternehmer die Anlagen in gleicher Weise benützen können, 
insbesondere 
 1. das sichere An- und Ablegen von Fahrzeugen; 
 2. das sichere Ein- und Aussteigen von Fahrgästen; 
 3. das sichere befristete Abstellen von Fahrgastschiffen an der Fahrgastan-

lage. 
Zu diesem Zweck haben sie Nutzungsbedingungen und Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen zu erstellen. 

(2) Die Nutzungsbedingungen haben zu enthalten: 
 1. Informationen über die zur Verfügung stehenden Leistungen; 
 2. die Regelung des Benützungsentgelts samt Zu- und Abschlägen; 
 3. die Anforderungen an die Anlagen-Nutzungsberechtigten. 

(3) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben zu enthalten: 
 1. die Benennung der zur Verfügung gestellten Serviceleistungen; 
 2. die Bedingungen, unter denen diese Serviceleistungen erbracht werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Die Anforderungen an Schifffahrtsunternehmer sind: 

 1. das Vorliegen einer gültigen Konzession zur Ausübung der gewerbsmäßi-
gen Schifffahrt in der Art der Personenbeförderung gemäß den Bestim-
mungen des 4. Teils; 

 2. das Betreiben verwendeter Fahrzeuge im Rahmen dieser Konzession. 
§ 65b. (1) Kommt zwischen Anlagenbetreiber und Schifffahrtsunternehmer 

keine Einigung über die Nutzung der Anlage, insbesondere die Anlegezeiten und -
zeiträume zustande, kann der Schifffahrtsunternehmer unter Angabe der gewünsch-
ten Anlegezeiten und -zeiträume sowie eines Vorschlags für ersatzweise Anlegezei-
ten und -zeiträume die Entscheidung durch die Behörde beantragen, die nach An-
hörung des Anlagenbetreibers, gegebenenfalls der via donau – Österreichische 
Wasserstraßen-Gesellschaft m. b. H. (§ 4 Abs. 1 Wasserstraßengesetz, BGBl. I Nr. 
177/2004) als grundverwaltende Stelle und, falls begründet für erforderlich erach-
tet, der Wirtschaftskammer Österreich binnen vier Wochen entscheidet. 

(3) Die Anlegezeiten und -zeiträume sind von der Behörde im Interesse einer 
gleichmäßigen Auslastung der Anlage festzulegen. Hiezu hat der Anlagenbetreiber 
sämtliche Schifffahrtsunternehmer zu benennen, die für die betreffende Anlage 
Anlegezeiten oder -zeiträume nutzen oder aufgrund einer Mitteilung an den Anla-
genbetreiber nutzen wollen, und einen zeitlichen Nutzungsplan vorzuschlagen. 

§ 68. (1) ... 
... 
 (7) Die Bestimmungen dieses Hauptstückes gelten nicht für Sportfahr-

zeuge. 

§ 68. (1) ... 
... 
 (7) Die Bestimmungen dieses Hauptstückes gelten nicht für Sportfahrzeu-

ge mit einer Länge von weniger als 20 m. 
§ 71. (1) … 
… 
(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesmi-

nister für Verkehr, Innovation und Technologie zuständig, sofern in Abs. 6 nichts 
anderes bestimmt ist. 

§ 71. (1) … 
… 
(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundesmi-

nister für Verkehr, Innovation und Technologie zuständig, sofern in Abs. 4 nichts 
anderes bestimmt ist. 

§ 72. (1) … 
(2) … 

 1. … 
 13. außerhalb von Häfen Umschlagsanlagen für flüssige gefährliche Güter, 

§ 72. (1) … 
(2) … 

 1. … 
 13. außerhalb von Häfen Umschlagsanlagen für flüssige gefährliche Güter als 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die nicht mit Wasser mischbar sind oder deren Flammpunkt unter 55 
Grad C liegt, neu errichtet, bestehende derartige Anlagen wesentlich än-
dert oder frühere derartige Anlagen nach Erlöschen oder Widerruf der 
Bewilligung wiederverwendet (§ 57 Abs. 2); 

Massengut, die nicht mit Wasser mischbar sind oder deren Flammpunkt 
unter 60° C liegt, entgegen den Vorschriften des § 57 Abs. 2 und 3 neu er-
richtet, bestehende derartige Anlagen wesentlich ändert oder frühere derar-
tige Anlagen nach Erlöschen oder Widerruf der Bewilligung wieder ver-
wendet; 

§ 100. Fahrzeuge auf den im § 99 genannten Gewässern bedürfen einer Zu-
lassung durch die Behörde. 

§ 100. (1) Fahrzeuge auf den im § 99 genannten Gewässern bedürfen einer 
Zulassung durch die Behörde. 

(2) Ein von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 
2006/87/EG ausgestelltes Gemeinschaftszeugnis gilt als Zulassungsurkunde gemäß 
§ 103 Abs. 1. 

§ 101. (1) Eine Zulassung nach § 100 ist unter den Voraussetzungen der 
Abs. 2 bis 7 nicht erforderlich für: 
 1. im Ausland zugelassene Fahrzeuge der gewerbsmäßigen 

Schifffahrt, die Wasserstraßen, den österreichischen Teil des 
Neusiedlersees oder Grenzstrecken sonstiger Grenzgewäs-
ser befahren; 

 2.  im Ausland zugelassene Sportfahrzeuge, die die im § 99 
genannten Gewässer für die Dauer von nicht mehr als drei 
Monaten im Kalenderjahr befahren; 

 3.  ... 
 4.  ... 
 5.  ... 
 6.  ... 
 7.  ... 
 8.  ... 
 9.  ... 
 10. ... 

(2) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 1 gilt nur für Fahrzeuge, für die eine von 
einem EWR-Staat ausgestellte Zulassungsurkunde vorliegt, die der Richtlinie des 
Rates 76/135/EWG vom 20. Januar 1976 über die gegenseitige Anerkennung von 
Schiffsattesten für Binnenschiffe (CELEX Nr. 376 L 0135, ABl. Nr. L 21 vom 29. 
Jänner 1976, S 10 ff.) in der Fassung der Richtlinie des Rates 78/1016/EWG vom 
23. November 1978 zur Änderung der Richtlinie 76/135/EWG über die gegensei-
tige Anerkennung von Schiffsattesten für Binnenschiffe (CELEX Nr. 378 L 1016, 
ABl. Nr. L 349 vom 13. Dezember 1978, S 31) entspricht, sowie für Fahrzeuge, 

§ 101. (1) Eine Zulassung nach § 100 ist unter den Voraussetzungen der Abs. 
2 bis 7 nicht erforderlich für: 
 1. im Ausland zugelassene Fahrzeuge, die Wasserstraßen, den 

österreichischen Teil des Neusiedlersees oder Grenzstrecken 
sonstiger Grenzgewässer befahren; 

 2.  im Ausland zugelassene Sportfahrzeuge; 
 3.  ... 
 4.  ... 
 5.  ... 
 6.  ... 
 7.  ... 
 8.  ... 
 9.  ... 
 10. ... 
 
 

(2) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 1 gilt nur für 
 1. Fahrzeuge, für die eine entsprechende gültige ausländische Zulassungsur-

kunde vorliegt, in dem Ausmaß, als dies in zwischenstaatlichen Abkommen 
vereinbart ist, sowie für Fahrzeuge, für die ein gemäß Artikel 22 der Revi-
dierten Rheinschifffahrtsakte erteiltes gültiges Schiffsattest vorliegt; 

 2. Fahrzeuge für die Beförderung von gefährlichen Gütern, für die darüber 
hinaus ein Gefahrgut-Zulassungszeugnis gemäß dem Übereinkommen ü-
ber die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern (ADN), BGBl. 
III Nr. 67/2008 in der geltenden Fassung, oder gemäß der Richtlinie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
für die eine entsprechende ausländische  Zulassungsurkunde vorliegt, in dem 
Ausmaß, als dies in zwischenstaatlichen Abkommen vereinbart ist.     

(3) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 2 gilt nur für Sportfahrzeuge, für die eine 
entsprechende ausländische Zulassungsurkunde oder ein nach den Empfehlungen 
der Europäischen Wirtschaftskommission ausgestelltes Internationales Zulas-
sungszertifikat für Sportfahrzeuge vorliegt. 

(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
(7) ... 

2008/xx/EG über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland vor-
liegt. 

(3) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 2 gilt nur für Sportfahrzeuge, für die eine 
entsprechende ausländische Zulassungsurkunde oder ein nach den Empfehlungen 
der Europäischen Wirtschaftskommission ausgestelltes Internationales Zulas-
sungszertifikat für Sportfahrzeuge vorliegt und bei denen der Sitz oder Wohnsitz 
des Verfügungsberechtigten im Ausland liegt. Für Sportfahrzeuge, die der Sport-
boot-Richtlinie unterliegen, ohne CE-Kennzeichnung gemäß § 109 Abs. 3 gilt diese 
Ausnahme für nicht mehr als drei Monate im Kalenderjahr. 

(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
(7) ... 

§ 102. (1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
(7) Die Zulassung – ausgenommen für Kleinfahrzeuge – darf darüber hinaus 

nur erteilt werden, wenn das Fahrzeug in einem österreichischen Schiffsregister 
eingetragen ist. Fahrzeugen, die nicht der Verpflichtung zur Eintragung in ein 
Schiffsregister unterliegen, darf eine Zulassung nur erteilt werden, wenn der 
Eigentümer des Fahrzeuges seinen Sitz bzw. Wohnsitz in Österreich hat. 

§ 102. (1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
(7) Bei der erstmaligen Zulassung eines Fahrzeuges, ausgenommen Sport-

fahrzeuge mit einer Länge von weniger als 20 m, ist ein entscheidungsbefugter 
Vertreter des Verfügungsberechtigten mit Sitz bzw. Wohnsitz in Österreich namhaft 
zu machen, wenn der Sitz bzw. Wohnsitz des Verfügungsberechtigten nicht in Ös-
terreich liegt. Dies gilt auch für Zulassungsverfahren zur erstmaligen Erteilung 
eines Gemeinschaftszeugnisses. 

(8) Die Zulassungsurkunde für Fahrzeuge, die unter die Zuständigkeitsbe-
stimmung des § 113 Abs. 1 Z 1 fallen, darf nur ausgestellt werden, wenn für das 
Fahrzeug weder ein Gemeinschaftszeugnis gemäß § 100 Abs. 2 noch eine gemäß § 
101 für die Fahrt auf österreichischen Gewässern anerkannte Zulassung vorliegt. 
Die Behörde kann vom Verfügungsberechtigten über diesen Sachverhalt eine ei-
desstattliche Erklärung verlangen. 

(9) Bei wiederkehrenden Überprüfungen, Sonderüberprüfungen oder freiwil-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ligen Überprüfungen gemäß § 109 Abs. 2, Z 2, 3 und 5 von Fahrzeugen, die bereits 
über ein Gemeinschaftszeugnis gemäß § 100 Abs. 2 verfügen hat der Antragsteller 
gegebenenfalls seine Antragsberechtigung durch Vorlage einer Bestätigung des im 
Gemeinschaftszeugnis eingetragenen Eigentümers bzw. dessen Bevollmächtigten 
nachzuweisen. 

§ 103. (1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) Die Zulassung von Sportfahrzeugen ist mit einer vereinfachten Urkunde 

(Internationale Zulassungsurkunde für Sportfahrzeuge) zu erteilen, ebenso dieje-
nige für Waterbikes (Zulassungsurkunde für Waterbikes); diese Urkunden gelten 
als Bescheid; 

(5) .... 
(6) Durch Verordnung sind Art, Form und Inhalt der Zulassungsurkunde, des 

Gefahrgut-Zulassungszeugnisses sowie der Internationalen Zulassungsurkunde 
für Sportfahrzeuge und der Zulassungsurkunde für Waterbikes unter Bedacht-
nahme auf die von internationalen Organisationen geschaffenen Richtlinien für 
die Vereinheitlichung der Anforderungen für die Zulassung von Fahrzeugen und 
der Zulassungsurkunden zu regeln; dabei sind für Fahrzeuge, die der gewerbs-
mäßigen Schifffahrt, der Vermietung oder Schulungszwecken dienen, Erleichte-
rungen hinsichtlich der Verpflichtung zum Mitführen der Zulassungsurkunde 
vorzusehen. 

§ 103. (1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) Die Zulassung von Sportfahrzeugen mit einer Länge von weniger als 20 m 

ist mit einer vereinfachten Urkunde (Internationale Zulassungsurkunde für Sport-
fahrzeuge) zu erteilen, ebenso diejenige für Waterbikes (Zulassungsurkunde für 
Waterbikes); diese Urkunden gelten als Bescheid; 

(5) .... 
(6) Durch Verordnung sind Art, Form und Inhalt der Zulassungsurkunde, des 

Gefahrgut-Zulassungszeugnisses sowie der Internationalen Zulassungsurkunde für 
Sportfahrzeuge und der Zulassungsurkunde für Waterbikes unter Bedachtnahme 
auf die von internationalen Organisationen geschaffenen Richtlinien für die Ver-
einheitlichung der Anforderungen für die Zulassung von Fahrzeugen und der Zu-
lassungsurkunden zu regeln, soweit sie nicht den Bestimmungen von internationa-
len Übereinkommen unterliegen; dabei sind für Fahrzeuge, die der gewerbsmäßi-
gen Schifffahrt, der Vermietung oder Schulungszwecken dienen, sowie für Fahr-
zeuge der Feuerwehren Erleichterungen hinsichtlich der Verpflichtung zum Mit-
führen der Zulassungsurkunde vorzusehen. 

(7) Sofern für ein Fahrzeug mehrere verschiedene gültige Zulassungsurkun-
den, die zur Fahrt auf österreichischen Gewässern berechtigen, vorliegen, sind 
diese bei Widersprüchen oder Unterschieden hinsichtlich der darin angegebenen 
Bedingungen, Auflagen, Einschränkungen und anderen Vorschreibungen in fol-
gender Reihenfolge anzuwenden: 
 1. von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellte 

Gemeinschaftszeugnisse (§ 100 Abs. 2); 
 2. gemäß Artikel 22 der Revidierten Rheinschifffahrtsakte erteilte Schiffsat-

teste (§ 101 Abs. 2); 
 3. andere ausländische Zulassungsurkunden gemäß § 101 Abs. 2. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 105. Der Verfügungsberechtigte eines zugelassenen Fahrzeuges hat jede 

Änderung seines Namens, seines Hauptwohnsitzes (Sitzes), jede Änderung in der 
Verfügungsberechtigung, jede wesentliche technische oder bauliche Änderung 
des Fahrzeuges sowie jede Änderung des Verwendungszweckes oder Namens des 
Fahrzeuges unter Beischluss der entsprechenden Nachweise und der Zulassungs-
urkunde unverzüglich der Behörde anzuzeigen. 

§ 105. (1) Der Verfügungsberechtigte eines zugelassenen Fahrzeuges hat jede 
Änderung seines Namens, seines Wohnsitzes (Sitzes), jede Änderung in der Verfü-
gungsberechtigung, jede wesentliche technische oder bauliche Änderung des Fahr-
zeuges sowie jede Änderung des Verwendungszweckes oder Namens des Fahrzeu-
ges unter Beischluss der entsprechenden Nachweise und der Zulassung unver-
züglich der Behörde anzuzeigen. 

(2) Gemeinschaftszeugnisse können, ausgenommen im Fall der Änderung der 
Verfügungsberechtigung, anstelle der Behörde, die das Gemeinschaftszeugnis 
ausgestellt hat, jeder für die Ausstellung von Gemeinschaftszeugnissen zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union zur Eintragung von Ände-
rungen oder zur Verlängerung der Geltungsdauer vorgelegt werden. 

(3) Gemeinschaftszeugnisse, die von einer anderen für die Ausstellung von 
Gemeinschaftszeugnissen zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union ausgestellt wurden, können der Behörde gemäß § 113 Abs. 1 Z. 1 zur 
Eintragung von Änderungen oder zur Verlängerung der Geltungsdauer vorgelegt 
werden. In diesen Fällen hat der Antragsteller gegebenenfalls seine Antragsbe-
rechtigung durch Vorlage einer Bestätigung des im Gemeinschaftszeugnis einge-
tragenen Eigentümers bzw. dessen Bevollmächtigten nachzuweisen. 

(4) Die Änderung eines Gemeinschaftszeugnisses ist der Behörde, die das 
Gemeinschaftszeugnis ausgestellt hat, mitzuteilen. 

(5) Zulassungsurkunden für Sportfahrzeuge können, ausgenommen im Fall 
der Änderung der Verfügungsberechtigung, anstelle der Behörde, die die Zulas-
sungsurkunde ausgestellt hat, der Behörde gemäß § 113 Abs. 1 Z. 2, in deren örtli-
chem Zuständigkeitsbereich sich der ständige Liegeplatz des Fahrzeuges befindet, 
zur Eintragung von Änderungen oder zur Verlängerung der Geltungsdauer vorge-
legt werden. 

(6) Die Änderung eines einer Zulassung für Sportfahrzeuge ist der Behörde, 
die die Zulassungsurkunde ausgestellt hat, mitzuteilen. 

§ 106. (1) Die Zulassung eines Fahrzeuges erlischt 
 1.  ... 
 2.  ... 
 3.  ... 
 4.  ... 

§ 106. (1) Die Zulassung eines Fahrzeuges erlischt 
 1.  ... 
 2.  ... 
 3.  ... 
 4.  ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 5.  ... 
 6. bei Eintragung des Fahrzeuges in ein ausländisches Schiffsregister.

 
 
 

(2) ... 
 1.  ... 
 2.  ... 
 3.  ... 
 4. bei Änderung der örtlichen Zuständigkeit infolge Verlegung des Wohnsit-

zes (Sitzes) des Verfügungsberechtigten 
(3) Der Verfügungsberechtigte eines Fahrzeuges ist im Falle des Erlöschens 

oder Widerrufes der Zulassung verpflichtet, binnen zwei Wochen die Zulas-
sungsurkunde der Behörde zurückzustellen. 

 5.  ... 
 6. bei Erteilung eines Gemeinschaftszeugnisses gemäß § 100 Abs. 2 durch 

die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union sowie bei Erteilung einer Zulassung, die gemäß § 101 zur Fahrt auf 
österreichischen Gewässern berechtigt. 

(2) ... 
 1.  ... 
 2.  ... 
 3.  ... 
 4.  entfällt 

(3) Der Verfügungsberechtigte eines Fahrzeuges ist im Falle des Erlöschens, 
ausgenommen im Fall des Erlöschens gemäß Abs. 1 Z 1, oder Widerrufes der Zu-
lassung verpflichtet, binnen zwei Wochen die Zulassungsurkunde und gegebenen-
falls das Gefahrgut-Zulassungszeugnis der Behörde zurückzustellen. 

§ 108. (1) ... 
(2) Die Behörde kann im Einzelfall zur Überprüfung gemäß Abs. 1 vom 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit Bescheid anerkann-
te Klassifikationsgesellschaften, sonst hiefür geeignete Einrichtungen oder Inge-
nieurkonsulenten für Maschinenbau (Schiffstechnik) als Sachverständige heran-
ziehen, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit 
gelegen ist. Abweichend davon sind für Überprüfungen gemäß § 109 Abs. 2 Z 1 
bis 3 von Fahrzeugen, die unter die Zuständigkeitsbestimmung des § 113 Abs. 1 
Z 1 fallen, die genannten Sachverständigen in jedem Fall heranzuziehen.
 
 

(3) Durch Verordnung kann unter Berücksichtigung von durch internationa-
le Organisationen geschaffenen Richtlinien für den Transport gefährlicher Güter 
festgelegt werden, daß bestimmte Arten von Fahrzeugen für den Transport ge-
fährlicher Güter ein Klassenzertifikat einer gemäß Abs. 2 anerkannten Klassifika-
tionsgesellschaft besitzen müssen. 

 
 
 
 

§ 108. (1) ... 
(2) Die Behörde kann im Einzelfall zur Überprüfung gemäß Abs. 1 gemäß 

Anhang VII der Richtlinie 2006/87/EG anerkannte Klassifikationsgesellschaften, 
vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit Bescheid aner-
kannte, sonst hiefür geeignete Einrichtungen oder Ingenieurkonsulenten für Ma-
schinenbau (Schiffstechnik) als Sachverständige heranziehen, sofern dies im Inter-
esse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit gelegen ist. Abweichend 
davon sind für Überprüfungen gemäß § 109 Abs. 2 Z 1 bis 3 und 5 von Fahrzeu-
gen, die unter die Zuständigkeitsbestimmung des § 113 Abs. 1 Z 1 fallen, sowie 
von Fahrgastschiffen, die unter die Zuständigkeitsbestimmung des § 113 Abs. 1 Z. 
2 fallen, die genannten Sachverständigen in jedem Fall heranzuziehen. 

(3) Für die Ausstellung von Gefahrgut-Zulassungszeugnissen gemäß § 103 
Abs. 2 sind zur Überprüfung gemäß Abs. 1 
 1. gemäß den Bestimmungen des Übereinkommens über die internationale 

Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN), 
BGBl. III Nr. 67/2008 in der geltenden Fassung, empfohlene Klassifikati-
onsgesellschaften, die vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie mit Bescheid anerkannt wurden, 

 2. vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit Be-
scheid anerkannte sonst hiefür geeignete Einrichtungen oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 
 
 

(4) Andere als die gemäß Abs. 3 bestimmten Fahrzeuge für den Transport 
gefährlicher Güter sowie Fahrgastschiffe, Fahrzeuge für die Güterbeförderung 
und schwimmende Geräte müssen nach den Vorschriften einer gemäß Abs. 2 
anerkannten Klassifikationsgesellschaft gebaut sein. 

(5) ... 
(6) ... 

 3. Ingenieurkonsulenten für Maschinenbau (Schiffstechnik) 
als Sachverständige heranzuziehen. 
(4) Fahrgastschiffe, Fahrzeuge für die Güterbeförderung und schwimmende 

Geräte müssen nach den Vorschriften einer gemäß Abs. 2 anerkannten Klassifika-
tionsgesellschaft gebaut sein. 

(5) ... 
(6) ... 

§ 109. (1) ... 
(2) Eine Überprüfung ist durchzuführen 

 1.  ... 
 2.  in regelmäßigen Zeitabständen nach der Zulassung (Nachüberprüfung);

 
 3.  ... 
 4.  .... 

 
 
 
 
 
 

(3) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 108 Abs. 1 und 2 sowie 109 
Abs. 2 Z 1 wird die Erstüberprüfung eines Fahrzeuges mit einer Länge bis zu 24 
m, ausgenommen Fahrgastschiffe, durch eine CE-Kennzeichnung gemäß den auf 
Grund der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, erlassenen Vorschriften über 
das Inverkehrbringen und die grundlegenden Sicherheitsanforderungen von 
Sportbooten sowie bis längstens 16. Juni 1998 durch einen nach den bisherigen 
Rechtsvorschriften ausgestellten Typenschein ersetzt. 

… 
(10) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann von 

einzelnen Bestimmungen der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen 
Nachsicht erteilen, wenn durch geeignete Maßnahmen die Erfordernisse des § 

§ 109. (1) ... 
(2) Eine Überprüfung ist durchzuführen 

 1.  ... 
 2.  in regelmäßigen Zeitabständen nach der Zulassung (Wiederkehrende Ü-

berprüfung); 
 3.  ... 
 4.  .... 
 5. jederzeit auf Antrag des Verfügungsberechtigten (Freiwillige Überprü-

fung). 
(2a) Fahrzeuge, die über ein Gemeinschaftszeugnis oder ein gemäß Artikel 22 

der Revidierten Rheinschifffahrtsakte erteiltes Schiffsattest verfügen, können von 
der Behörde jederzeit dahingehend überprüft werden, ob sie den Angaben dieses 
Zeugnisses entsprechen oder ob sie eine offenkundige Gefahr für die an Bord be-
findlichen Personen, die Umwelt oder die Schifffahrt darstellen (Zusätzliche Über-
prüfung - Uferstaatskontrolle). 

(3) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 108 Abs. 1 und 2 sowie 109 
Abs. 2 Z 1 wird die Erstüberprüfung eines Sportfahrzeuges mit einer Länge von 
weniger als 20 m durch eine CE-Kennzeichnung gemäß der Sportboot-Richtlinie 
ersetzt. Für sicherheitsrelevante Bauteile, Einrichtungen oder Ausrüstungen, die 
nicht in den Geltungsbereich der Sportboot-Richtlinie fallen, ist der Umfang der 
Überprüfung durch Verordnung festzulegen. 

… 
(10) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann von 

einzelnen Bestimmungen der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
107 gewährleistet sind. Nachsicht erteilen, wenn durch geeignete Maßnahmen eine gleichwertige Sicher-

heit sowie die Erfordernisse des § 107 gewährleistet sind. Bei Fahrzeugen, für die 
ein Gemeinschaftszeugnis gemäß der Richtlinie 2006/87/EG ausgestellt werden 
soll, dürfen Abweichungen von den Bestimmungen der auf Grund dieses Teiles 
erlassenen Verordnungen nur zugelassen werden, wenn dafür eine Empfehlung des 
Ausschusses nach Artikel 19 dieser Richtlinie vorl 

§ 111. (1) Gleichzeitig mit der Zulassung eines für die gewerbsmäßige 
Schifffahrt oder den Werkverkehr bestimmten Fahrzeuges oder Schwimmkörpers 
ist eine Mindestbesatzung nach Zahl und Befähigung festzulegen. In der Zulas-
sung kann die Verpflichtung auferlegt werden, als Besatzungsmitglieder für die 
Führung des Fahrzeuges sowie für die Leitung des Maschinenbetriebes österrei-
chische Staatsbürger zu verwenden, wenn dies  im Interesse der Sicherheit der 
Republik Österreich liegt. 

(2) Durch Verordnung sind unter Berücksichtigung des § 5 Abs. 1, weiters 
der Art, Größe, Antriebsleistung, des Verwendungszweckes und des Fahrtberei-
ches von Fahrzeugen und Schwimmkörpern sowie der Erfordernisse des Arbeit-
nehmerschutzes Vorschriften über deren Mindestbesatzung zu erlassen. 

§ 111. (1) Gleichzeitig mit der Zulassung eines für die gewerbsmäßige Schiff-
fahrt oder den Werkverkehr bestimmten Fahrzeuges oder Schwimmkörpers ist eine 
Mindestbesatzung nach Zahl und Befähigung festzulegen. 

 
 
 
 

(2) Durch Verordnung sind unter Berücksichtigung des § 5 Abs. 1, weiters der 
Art, Größe, Antriebsleistung, des Verwendungszweckes und des Fahrtbereiches 
von Fahrzeugen und Schwimmkörpern sowie der Erfordernisse des Arbeitnehmer-
schutzes Vorschriften über deren Mindestbesatzung zu erlassen. 

(3) Bei Überprüfungen gemäß § 109 Abs. 2 sind bei der Festlegung der Besat-
zung unabhängig vom Sitz bzw. Wohnsitz des Verfügungsberechtigten die österrei-
chischen arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere das Arbeits-
zeit- und Arbeitsruhegesetz sowie allfällige Kollektivverträge, anzuwenden. 

(4) Abweichend von Abs. 1 und Abs. 3 unterbleibt bei wiederkehrenden Über-
prüfungen, Sonderüberprüfungen oder freiwilligen Überprüfungen von Fahrzeu-
gen, die über ein von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union erteiltes Gemeinschaftszeugnis gemäß § 100 Abs. 2 verfügen, 
die Festlegung der Besatzung. 

(5) Bei Fahrzeugen, deren Besatzung von einer ausländischen Behörde fest-
gelegt wurde, muss die Besatzung den in der Zulassungsurkunde eingetragenen 
Angaben einschließlich deren Rechtsgrundlage entsprechen. Sofern in der Zulas-
sungsurkunde eines Fahrzeugs keine Mindestbesatzung eingetragen ist, sind für die 
Beurteilung der nach Zahl und Befähigung ausreichenden Besatzung gemäß § 5 
Abs. 1 die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 sinngemäß anzuwenden. 

§ 112. (1) ... 
(2) ... 

§ 112. (1) ... 
(2) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) ... 
(4) Den für die Erteilung der Zulassung (Schiffsattest, Gemeinschaftszeug-

nis) zuständigen Behörden von EWR-Staaten sowie von Vertragsstaaten der Re-
vidierten Rheinschifffahrtsakte ist nach Maßgabe der Gegenseitigkeit Zugang 
zum Zulassungsverzeichnis zu gewähren. 

(3) ... 
(4) Den für die Erteilung der Zulassung (Schiffsattest, Gemeinschaftszeugnis, 

Gefahrgut-Zulassungszeugnis) zuständigen Behörden von EWR-Staaten, Vertrags-
staaten der Revidierten Rheinschifffahrtsakte sowie Vertragsparteien des Überein-
kommens über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Bin-
nenwasserstraßen (ADN) ist nach Maßgabe der Gegenseitigkeit Zugang zum Zu-
lassungsverzeichnis zu gewähren. 

(5) Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist für Zwecke der Sicher-
heitspolizei und der Strafrechtspflege die jederzeitige Einsicht in das Verzeichnis 
der Zulassungsurkunden für Sportfahrzeuge im Wege des Datenfernverkehrs zu 
gewähren. 

§ 113. (1) Behörden erster Instanz im Sinne dieses Teiles sind 
 1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für Fahr-

zeuge, die für den Einsatz auf Wasserstraßen bestimmt sind, ausgenom-
men Kleinfahrzeuge; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. der Landeshauptmann, in dessen Bereich der jeweilige Hauptwohnsitz 

oder Sitz des Verfügungsberechtigten oder eines der Verfügungsberech-
tigten eines Fahrzeuges liegt, für die nicht in Z 1 genannten Fahrzeuge; 
in Ermangelung eines Wohnsitzes ist der Landeshauptmann zuständig, in 
dessen Bereich der Aufenthaltsort des Verfügungsberechtigten liegt;
 

 3.  ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 

§ 113. (1) Behörden erster Instanz im Sinne dieses Teiles sind 
 1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für Fahrzeu-

ge, die für den Einsatz auf Wasserstraßen bestimmt sind, 
 a) deren Länge (L) 20 m oder mehr beträgt, 
 b) deren Produkt aus Länge (L), Breite (B) und Tiefgang (T) 

100 m³ oder mehr beträgt, 
 c) die zur Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen bestimmt 

sind (Fahrgastschiffe), 
 d) die als Schlepp- und Schubschiffe dazu bestimmt sind, andere Fahrzeu-

ge als Kleinfahrzeuge zu schleppen, zu schieben oder beigekoppelt mit-
zuführen oder 

 e) die nicht unter lit. a bis d fallen und für die die Ausstellung eines Ge-
meinschaftszeugnisses beantragt wurde; 

 2. der Landeshauptmann, in dessen Bereich der jeweilige Wohnsitz oder Sitz 
des Verfügungsberechtigten oder eines der Verfügungsberechtigten eines 
Fahrzeuges liegt, für die nicht in Z 1 genannten Fahrzeuge sowie für nicht 
frei fahrende Fähren; bei Sportfahrzeugen ist in Ermangelung eines 
Wohnsitzes der Landeshauptmann zuständig, in dessen Bereich der Auf-
enthaltsort des Verfügungsberechtigten liegt; 

 3. ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(5) ... (5) ... 
§ 115. Die nach den bisherigen Rechtsvorschriften ausgestellten Zulassungs-

urkunden, einschließlich darin eingetragener Zulassungen für den Transport 
gefährlicher Güter, Zulassungsurkunden für Sportfahrzeuge sowie Internationa-
len Zulassungszertifikate für Sportfahrzeuge gelten als Zulassungen im Sinne 
dieses Teiles. 

§ 115.  Die nach den bisherigen Rechtsvorschriften ausgestellten Zulassungen 
gelten als Zulassungen im Sinne dieses Teiles.. 

§ 149. (1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
(7) ... 

§ 149. (1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
(7) ... 
(8) § 1 Abs. 4, § 2 Z 4 sowie 42 bis 44, § 68 Abs. 7, § 100, § 101 Abs. 1 Z 1 

und 2, Abs. 2 und 3, § 102 Abs. 7 bis 9, § 103 Abs. 4, 6 und 7, § 105, § 106 Abs. 1 Z 
6, Abs. 2 und 3, § 108 Abs. 2 und 3, § 109 Abs. 2 Z 2 und 5, Abs. 3 bis 11, § 111 
Abs. 1 sowie 3 bis 5, § 112 Abs. 4 und 5, § 113 Abs. 1 und § 115 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2008 treten mit 30. Dezember 2008 in Kraft. 

*   *   * 
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